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XXXX
BF: 0.00 m2
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Schacht


Schnittlinie
Plannummer


Kote fertig


Material Bodenoberfläche
Material Wandoberfläche


Deckenversprung


Detailverweis


Türmasse: Höhenangabe von 
OK fertig Boden - UK roh SturzKote roh


RB
FB
RD
FD
BR


OK roher Boden
OK fertig Boden
UK rohe Decke
UK fertig Decke
OK rohe Brüstung


ST
MK
BK
Sch


UK roher Sturz
OK rohe Mauerkrone
OK fertig Fensterbank
OK fertig Schwelle


Raumbezeichnung
Bodenfläche


Kote OK fertig Boden
Kote OK roher Boden


Material Deckenoberfläche


Deckenaussparung


SYMBOLE


MATERIAL


X_XX_XXX
AA


1 / XX


X_XX_XXX


Beton Vorfabriziert


Ortbeton


Sichtbeton Dämmung
S


Kalksandstein tragend


Kalksandstein nicht tragend


Backstein tragend


Backstein nicht tragend


Backstein mit Thermur


SÄMTLICHE MASSIVWÄNDE MÜSSEN MIT EINER FUGE VON 2 CM ZUR DECKE AUSGEFÜHRT WERDEN.


IN WOHNUNGSTRENNWÄNDE DÜRFEN KEINE LEITUNGEN (HEIZUNG, SANITÄR ETC.) VERLEGT WERDEN. VEREINZELTE ELEKTROLEITUNGEN 
SIND AUSNAHMSWEISE MÖGLICH, DIES IST FALLWEISE MIT DEM BAUPHYSIKER UND DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN.


SÄMTLICHE SCHÄCHTE SIND ZWEISEITIG MIT SCHALLABSORBTIONSMATTEN AUSZUKLEIDEN.
BEI SÄMTLICHEN WOHNUNGSTRENNWÄNDEN MÜSSEN DIE FUGEN ZU DECKE SOWIE ZU DEN STÜTZEN LUFTDICHT ABGESCHLOSSEN WERDEN. 


UNTER SÄMTLICHEM FASSADENMAUERWERK, WELCHES 15CM BETRÄGT, MÜSSEN WANDLAGER VERLEGT WERDEN.
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666 - Wohnüberbauung Roost, Zug Provisorische Ausführungsplanung


13.07.09/ih
59.4 x 126


AWZ Wohnbaugenossenschaft


Gebäude D


Gmür & Geschwentner Architekten AG, Flüelastrasse 31a, 8047 Zürich
Tel. 044 253 74 74  Fax 044 253 74 70  info@gmuergeschwentner.ch


gez. 


Änderungsjournal


Datum Änderung


A01.12.09 Erdbebenwände, div. Anpassungen ih 


ih 10.12.09 B Schachtanpassungen, Armaturenanordnung


18.12.09 Stützenraster, AussparungenC ih


ihD11.02.10 Treppenläufe, Wandstärke Liftschacht


ih03.03.10 Küchen, BrüstungenE


ih05.05.10 F Beschriftung Murfor, Unterscheidung nichttragende Wände


Entree
BF: 8.68 m2


O103.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 14.65 m2


RH: 2.49 m


O110.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Wohnen
BF: 30.84 m2


RH: 2.49 m


O106.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Balkon
BF: 2.97 m2


O121.01 + xx / +xx
+ xx / + xx


Zimmer
BF: 14.49 m2


RH: 2.49 m


O115.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 15.07 m2


RH: 2.49 m


O129.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Küche
BF: 10.54 m2


RH: 2.49 m


O125.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Balkon
BF: 21.33 m2


O145.01 + xx / +xx
+ xx / + xx


Erschliessung
BF: 6.90 m2


O150.01 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Wohnen
BF: 30.69 m2


RH: 2.49 m


O118.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Wohnen
BF: 39.31 m2


RH: 2.49 m


O158.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Bad/WC
BF: 5.57 m2


RH: 2.49 m


O108.00 +2.85
+2.72


Balkon
BF: 11.66 m2


O131.01 + xx / + xx
+ xx / + xx


Zimmer
BF: 14.49 m2


RH: 2.49 m


O131.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Entree
BF: 11.49 m2


O150.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Ankleide
BF: 6.41 m2


O156.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Gipsverkl. gestrichen


Reduit
BF: 2.31 m2


RH: 2.46 m


O141.00 +2.88
-+2.72


DU/WC
BF: 3.49 m2


RH: 2.49 m


O146.00 +2.85
+2.72


Reduit
BF: 2.31 m2


RH: 2.46 m


O122.00 +2.88
-+2.72


DU/WC
BF: 3.46 m2


RH: 2.49 m


O133.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


DU/WC
BF: 3.92 m2


RH: 2.49 m


O151.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Reduit
BF: 2.44 m2


RH: 2.49 m


O104.00 +2.85
+2.72


Reduit
BF: 2.31 m2


RH: 2.46 m


O102.00 +2.88
-+2.72


Zimmer
BF: 14.40 m2


RH: 2.49 m


O130.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Bad/WC
BF: 5.00 m2


RH: 2.49 m


O108.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


DU/WC
BF: 3.49 m2


RH: 2.49 m


O127.00 +2.85
+2.72


DU/WC
BF: 3.49 m2


RH: 2.49 m


O107.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Reduit
BF: 2.43 m2


RH: 2.49 m


O119.00 +2.85
+2.72


Balkon
BF: 21.04 m2


O126.01 + xx / +xx
+ xx / + xx


Reduit
BF: 2.44 m2


RH: 2.49 m


O104.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: gestrichen, BN verputzt
D: Beton roh


Balkon
BF: 2.97 m2


O101.01 + xx / +xx
+ xx / + xx


Bad/WC
BF: 5.00 m2


RH: 2.49 m


O114.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Balkon
BF: 2.97 m2


O140.01 + xx / +xx
+ xx / + xx


Bad/WC
BF: 5.00 m2


RH: 2.49 m


O128.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Reduit
BF: 2.43 m2


RH: 2.49 m


O138.00 +2.85
+2.72


DU/WC
BF: 3.46 m2


RH: 2.49 m


O127.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Reduit
BF: 2.43 m2


RH: 2.49 m


O124.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: gestrichen, BN verputzt
D: Beton roh


Balkon
BF: 8.91 m2


O149.01 + xx / + xx
+ xx / + xx


Balkon
BF: 8.91 m2


O115.01 + xx / + xx
+ xx / + xx


Balkon
BF: 8.91 m2


O135.01 + xx / + xx
+ xx / + xx


Bad/WC
BF: 7.33 m2


RH: 2.49 m


O152.00 +2.85
+2.72


Bad/WC
BF: 7.23 m2


RH: 2.49 m


O152.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 12.67 m2


RH: 2.49 m


O155.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Entree
BF: 8.68 m2


O142.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


DU/WC
BF: 3.92 m2


RH: 2.49 m


O151.00 +2.85
+2.72


Reduit
BF: 4.13 m2


RH: 2.49 m


O159.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: gestrichen, BN verputzt
D: Beton roh


Reduit
BF: 2.43 m2


RH: 2.49 m


O143.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: gestrichen, BN verputzt
D: Beton roh


DU/WC
BF: 3.46 m2


RH: 2.49 m


O146.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Bad/WC
BF: 5.00 m2


RH: 2.49 m


O147.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Reduit
BF: 2.43 m2


RH: 2.49 m


O119.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: gestrichen, BN verputzt
D: Beton roh


DU/WC
BF: 3.49 m2


RH: 2.49 m


O113.00 +2.85
+2.72


Reduit
BF: 2.43 m2


RH: 2.49 m


O138.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: gestrichen, BN verputzt
D: Beton roh


Bad/WC
BF: 5.00 m2


RH: 2.49 m


O134.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


DU/WC
BF: 3.49 m2


RH: 2.49 m


O113.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Steinzeugpl./WP gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Reduit
BF: 2.31 m2


RH: 2.46 m


O102.00 +2.88
-+2.72


B: Hartbeton
W: gestrichen, BN verputzt
D: Beton roh


Reduit
BF: 2.31 m2


RH: 2.46 m


O122.00 +2.88
-+2.72


B: Hartbeton
W: gestrichen, BN verputzt
D: Beton roh


Reduit
BF: 2.31 m2


RH: 2.46 m


O141.00 +2.88
-+2.72


B: Hartbeton
W: gestrichen, BN verputzt
D: Beton roh


Wohnen
BF: 30.71 m2


RH: 2.49 m


O137.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Bad/WC
BF: 5.56 m2


RH: 2.49 m


O114.00 +2.85
+2.72


Küche
BF: 10.55 m2


RH: 2.49 m


O139.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 14.49 m2


RH: 2.49 m


O135.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Erschliessung
BF: 12.37 m2


O132.01 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Wohnen
BF: 30.72 m2


RH: 2.49 m


O145.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Wohnen
BF: 30.72 m2


RH: 2.49 m


O126.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Entree
BF: 8.68 m2


O132.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Reduit
BF: 2.43 m2


RH: 2.49 m


O124.00 +2.85
+2.72


Zimmer
BF: 14.39 m2


RH: 2.49 m


O116.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


DU/WC
BF: 3.49 m2


RH: 2.49 m


O133.00 +2.85
+2.72


DU/WC
BF: 3.49 m2


RH: 2.49 m


O107.00 +2.85
+2.72


Balkon
BF: 12.16 m2


O111.01 + xx / + xx
+ xx / + xx


Balkon
BF: 11.87 m2


O153.01 + xx / + xx
+ xx / + xx


Zimmer
BF: 15.23 m2


RH: 2.49 m


O117.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 14.49 m2


RH: 2.49 m


O111.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Erschliessung
BF: 12.36 m2


O112.01 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Entree
BF: 8.68 m2


O123.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Bad/WC
BF: 5.56 m2


RH: 2.49 m


O134.00 +2.85
+2.72


TREPPENHAUS
BF: 17.54 m2


RH: 2.50 m


O121.00 +2.88
-+2.72


B: Hartbeton
W: Beton gestrichen
D: Beton gestrichen


Balkon
BF: 21.92 m2


O106.01 + xx / +xx
+ xx / + xx


Balkon
BF: 21.36 m2


O137.01 + xx / +xx
+ xx / + xx


Zimmer
BF: 14.40 m2


RH: 2.49 m


O136.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 14.40 m2


RH: 2.49 m


O148.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Reduit
BF: 4.13 m2


RH: 2.49 m


O159.00 +2.85
+2.72


Küche
BF: 10.55 m2


RH: 2.49 m


O105.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Entree
BF: 8.68 m2


O112.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 14.49 m2


RH: 2.49 m


O153.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 14.49 m2


RH: 2.49 m


O154.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 14.49 m2


RH: 2.49 m


O149.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Reduit
BF: 2.43 m2


RH: 2.49 m


O143.00 +2.85
+2.72


Küche
BF: 10.55 m2


RH: 2.49 m


O144.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Bad/WC
BF: 5.57 m2


RH: 2.49 m


O128.00 +2.85
+2.72


Erschliessung
BF: 12.37 m2


O142.01 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Küche
BF: 12.93 m2


RH: 2.49 m


O160.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Balkon
BF: 28.78 m2


O118.01 + xx / +xx
+ xx / + xx


Küche
BF: 10.55 m2


RH: 2.49 m


O120.00 +2.85
+2.72


B: Steinzeugplatten
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


TREPPENHAUS
BF: 17.54 m2


RH: 2.50 m


O140.00 +2.88
-+2.72


B: Hartbeton
W: Beton gestrichen
D: Beton gestrichen


TREPPENHAUS
BF: 17.54 m2


RH: 2.50 m


O101.00 +2.88
-+2.72


B: Hartbeton
W: Beton gestrichen
D: Beton gestrichen


Zimmer
BF: 19.52 m2


RH: 2.49 m


O157.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Balkon
BF: 59.60 m2


O158.01 + xx / +xx
+ xx / + xx


Bad/WC
BF: 5.56 m2


RH: 2.49 m


O147.00 +2.85
+2.72


Erschliessung
BF: 12.37 m2


O123.01 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Erschliessung
BF: 12.48 m2


O103.01 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen


Zimmer
BF: 18.87 m2


RH: 2.49 m


O109.00 +2.85
+2.72


B: Riemenparkett Eiche
W: Weissputz gestrichen
D: Weissputz gestrichen
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Mietzinsberechnung für ein MFH mit 
12 WFG-geförderten Wohnungen und 


15 Wohnungen mit Marktmiete 


Beat Herrmann







• Ausgangslage


Aus einem Wettbewerb werden im Roost in Zug 128 Wohnungen erstellt. 
Die AWZ kann als Partner einen Anteil von 27 Wohnungen in einem 
5-geschossigen Haus realisieren.  
In den Regelgeschossen  werden 4 Fünfzimmer-, 12  Vierzimmer- und 
8 Dreizimmerwohnungen erstellt. Zusätzlich sind 3 Attikawohnungen 
vorgesehen. 
Das Haus wird im Baurecht erstellt. Grundlage ist ein Landpreis von CHF 520 
mit anfänglich 3 % Baurechtszins. Das Baurecht dauert 99 Jahre und wird 
von der Stadt Zug gewährt. 
Die Baukosten betragen für das  gesamte Haus inkl. Anteil Tiefgarage 
CHF 18.4 Mio. Das kapitalisierte Baurecht beträgt CHF 2.918 Mio. 
(Anhang 1 Wohnungsspiegel)







4.5 5'188 4.5 5'188 4.5 5'533 


150m2 1'500'000 150m2 1'500'000 162m2 1'600'000 


4.5 2'802 4.5 2'748 4.5 2'748 3.5 2'233 3.5 2'233 5.5 3'287 


121m2 810'128 117m2 794'522 117m2 794'522 102m2 645'549 102m2 645'549 152m2 950'588 


4.5 2'643 4.5 2'592 4.5 2'592 3.5 2'106 3.5 2'106 5.5 3'101 


121m2 764'272 117m2 749'549 117m2 749'549 102m2 609'008 102m2 609'008 152m2 896'782 


4.5 2'445 4.5 2'398 4.5 2'398 3.5 1'948 3.5 1'948 5.5 2'869 


121m2 587'902 117m2 576'576 117m2 576'576 102m2 468'468 102m2 468'468 152m2 689'832 


4.5 2'351 4.5 2'305 4.5 2'305 3.5 1'873 3.5 1'873 5.5 2'758 


121m2 565'290 117m2 554'400 117m2 554'400 102m2 450'450 102m2 450'450 152m2 663'300 


Garage 1'080'000 4'050 (27 Plätze  à mtl.150 ) 


Gesamte Kosten Haus D 


Baukosten gem. KV 18'400'000 
Kapitalisiertes Baurecht 
(Land) 2'918'240 5612 m2 à CHF 520


Gesamtkosten 21'318'240 







Zielsetzungen 


• Es sollen möglichst viele Wohnungen von der Wohnbauförderung profitieren 
können. 


• Die geförderten Wohnungen sollen den „richtigen“ Mietern zur Verfügung 
gestellt werden. 


• Die Mieter sollen sich in der Überbauung wohl fühlen. 







Fakten


• Bestehendes Projekt
• Baukosten / Baurechtsvertrag


(Anhang 2 Bedingungen für Mietzinsbeiträge und Darlehen)
• Politischer Wille für möglichst grossen Anteil an geförderten Wohnungen
• Wohnungen im WFG werden bei Erfüllen der Voraussetzungen 


voraussichtlich mit 1.2 % der Anlagekosten jährlich vergünstigt. Bei einer  
4 1/2 Wohnung sind das monatlich CHF 570. 


• Das Einkommen darf  nach direkter Bundessteuer CHF 60‘000 nicht 
überschreiten. Für jedes minderjährige Kind wird die Grenze um CHF 2‘500 
erhöht. 
(Anhang 3 Wohnraumförderungsgesetz)
(Anhang 4 Wohnraumförderungsverordnung)
(Anhang 5 Merkblatt für Mietzinsbeiträge)


• Wohnungsbelegung 
Anzahl Mieter plus 2 ergibt die maximale Zimmerzahl der vergünstigten 
Wohnung.  







Finanzielle Überlegungen


• Kostenmiete (nur) bei den geförderten Wohnungen
• Anlagekosten der geförderten Wohnungen gemäss Vorgaben


(inkl. kapitalisiertes Baurecht)
• Gesamtrendite der Liegenschaft







Finanzielle Umsetzung


• Berechnung Kostenmiete für CHF 100‘000 Baukosten.
(Anhang 6 Kostendeckende Miete)


• Bestimmen Anzahl geförderte Wohnungen.
• Übertragen der Bruttorendite auf die entsprechend geförderten 


Wohnungen. (Anlagekosten)
• Die restlichen Baukosten müssen auf die übrigen Wohnungen verteilt 


werden. 







Folgerungen


• Die Kosten wurden durch das Siegerprojekt wesentlich beeinflusst. 


• Die Obergrenze der möglichen Anlagekosten gemäss 
Wohnbauförderungsgesetz  pro Wohnung sind trotz vergünstigtem Boden zu 
tief angesetzt. 


• Die Vermietung der Liegenschaft wird zeigen, wie viele Mieter die 
finanziellen Voraussetzungen für eine Mietzinsvergünstigung erfüllen. 


• Grundsätzlich gilt das gleiche Modell für die Berechnungen der Bauvorhaben 
im Zusammenhang mit den Sonderzonen in der Stadt Zug, wobei bei diesen 
Zonen 50 % der Nettowohnfläche für preisgünstigen Wohnraum reserviert 
sind. Die Mietzinsobergrenzen sind tiefer (z.B. 4 ½ Zimmer-Wohnung mtl. 
CHF 2‘300). Dies entspricht bei einer Bruttorendite von 4.5 % CHF 613‘000 
Anlagekosten.  







Aufgaben an den Vorstand AWZ 


• Überarbeitung Wohnzuteilungsreglement in Bezug auf : 
• Art der Wohnungsbelegung
• Punktesystem
• Mietereinkommen
• Zielgruppen definieren


• Strategische langfristige Planung 
• Kann und will die AWZ in diesem Umfeld Wohnungen gemäss WFG 


erstellen? 
• Wie kann sich die AWZ vor den finanziellen Risiken schützen? 
• Wie können trotz WFG-Vorgaben und Kostenmiete die nötigen 


Rückstellungen gemacht werden. 







Zusammenfassung


• Ohne wesentliche Vergünstigung des Baulandpreises oder der Baukosten 
können die Anlagekosten der geförderten Wohnungen nicht eingehalten 
werden. 


• Zusätzlich ist eine Quersubvention der Mietzinse notwendig. 
• Ohne grosses Kapitalpolster ist ein solches Bauvorhaben mit finanziellen 


Risiken behaftet. 
• Für die AWZ sind die langfristigen Auswirkungen zu hinterfragen und 


verschiedene Szenarien abzubilden. (Teuerung, Zinssatzänderung, 
Immobilienblase, Änderung der Bedürfnisse usw.)





		� Mietzinsberechnung für ein MFH mit �12 WFG-geförderten Wohnungen und �15 Wohnungen mit Marktmiete 

		Foliennummer 2

		Foliennummer 3

		Foliennummer 4

		Foliennummer 5

		Foliennummer 6

		Foliennummer 7

		Foliennummer 8

		Foliennummer 9

		Foliennummer 10






Roost Mietzinsberechnungen Haus D      AWZ 


gesamte Kosten Wohnungen Haus D   AWZ


Annahmen Anlagekosten Baukosten gem. KV 18'400'000           


Land 2'918'240             5612 m2 à 520


Kostendeckende Miete nach WFG 4.99% 21'318'240           


Freie Mietzinsgestaltung 4.15% Stw.Erhöhung Anlagekosten


4.5                      5'188             4.5                   5'188             4.5                   5'533             


150m2 1'500'000      150m2 1'500'000      162m2 1'600'000      


4.5                 2'802                 4.5                 2'748                     4.5                 2'748               3.5                 2'233                   3.5                 2'233               5.5                 3'287                 


121m2 810'128             117m2 794'522                 117m2 794'522          102m2 645'549              102m2 645'549          152m2 950'588             106.0%


4.5                 2'643                 4.5                 2'592                     4.5                 2'592               3.5                 2'106                   3.5                 2'106               5.5                 3'101                 


121m2 764'272             117m2 749'549                 117m2 749'549          102m2 609'008              102m2 609'008          152m2 896'782             130.0%


4.5                 2'445                 4.5                 2'398                     4.5                 2'398               3.5                 1'948                   3.5                 1'948               5.5                 2'869                 


121m2 587'902             117m2 576'576                 117m2 576'576          102m2 468'468              102m2 468'468          152m2 689'832             104.0%


4.5                 2'351                 4.5                 2'305                     4.5                 2'305               3.5                 1'873                   3.5                 1'873               5.5                 2'758                 


121m2 565'290             117m2 554'400                 117m2 554'400          102m2 450'450              102m2 450'450          152m2 663'300             99.0%


Garage 1'080'000          4'050                     (27 Plätze  à mtl.150 )


Theor. Kosten je Haus ohne Garage 6'902'639          6'348'522       6'973'977       Garage


Total Kosten je Strang inkl. Kap.BR 2'727'592          1'500'000      2'675'047             2'675'047       1'500'000      2'173'475           2'173'475       1'600'000      3'200'502          1080000 21'305'138            


Total Ertrag 122'881.88        62'250           120'514.63           120'514.63     62'250           97'918.14           97'918.14       66'400           144'187.15        48'600           943'435                  


Rendite gesamt: 4.43 %


Anteil vergünstigte Wohnungen Haus D   AWZ Kosten/Miete gemäss Berechnung


Kapital mtl. Mieten


Haus AWZ Roost 587'902                  2'445              


576'576                  2'398              


4.5                 2'445                 4.5                 2'398                     4.5                 2'398               3.5                 1'948                   3.5                 1'948               5.5                 2'869                 2. OG 576'576                  2'398              


121m2 587'902             117m2 576'576                 117m2 576'576          102m2 468'468              102m2 468'468          152m2 689'832             468'468                  1'948              


468'468                  1'948              


4.5                 2'351                 4.5                 2'305                     4.5                 2'305               3.5                 1'873                   3.5                 1'873               5.5                 2'758                 1. OG 689'832                  2'869              


121m2 565'290             117m2 554'400                 117m2 554'400          102m2 450'450              102m2 450'450          152m2 663'300             565'290                  2'351              


554'400                  2'305              


554'400                  2'305              


450'450                  1'873              


450'450                  1'873              


mögliche Kosten gemäss WFG 2 x 5 Zi-Whg 680'000 1'360'000           663'300                  2'758              


6 x 4 Zi-Whg 570'000 3'420'000           6'606'112              27'470            mtl. Mieten


4 x 3 Zi-Whg 465'000 1'860'000           329'645          Jahresmiete


Total 6'640'000           


möglicher Mietzins gem. Kostenmiete 4.99% 331'336.00         







Berechnung kostendeckende Miete Ueberbauung Roost


für Anteil geförderte Wohnungen Haus D AWZ


100'000      Anlagekosten inkl. kapitalisiertes Baurecht


86'310        Anlagekosten ohne kapitalisiertes Baurecht


56'102        65% 1. Hypothek 2.50% 1'403          


12'947        15% 2. Hypothek 2.75% 356            


17'262        20% Eigenkapital 2.50% 432            


25'893        Amortisation* 30% 20              Jahre 1'295          


13'690        Baurecht 3% 411            


Kapitalkosten 3'895          


Unterhalt Betrieb (von den Anlagekosten) 0.90% 900            


Verwaltungskosten in % des Nettomietzinses 4% 192            


Total Jahreskosten 4'987          


Kostendeckende Miete ohne Nebenkosten pro Monat 416            


BR 4.99 %


* 30 % der Anlagekosten ohne Baurecht








Bedingungen für Mietzinsbeiträge und 


Darlehen  


Bedingungen für Mietzinsbeiträge und Darlehen 


 Mietzinsbeiträge können nur für Wohnobjekte gewährt werden, welche den 


Förderungsgrundsätzen des WFG entsprechen. Die Mietzinse sind während der Dauer 


der Förderung nach den Grundsätzen der Kostenmiete zu berechnen.  


 Für die geförderten Wohnungen gelten maximale Anlagekostengrenzen. Seit dem 


August 2010 fördert der Kanton auch Objekte mit höheren Anlagekosten mit 


zinsvergünstigten Darlehen. Die Anlagekosten dürfen folgende Kostengrenzen nicht 


überschreiten: 


  
Anlagekosten I 


ohne Darlehen: 


 


Anlagekosten II 


mit Darlehen: 


  


2-Zimmer 


Wohnung: 
CHF 365'000 CHF 450'000 


3-Zimmer 


Wohnung: 
CHF 465’000 CHF 550'000 


4-Zimmer 


Wohnung: 
CHF 570’000 CHF 650'000 


5-Zimmer 


Wohnung: 
CHF 680'000 CHF 750'000 


 Die Höhe der gewährten Darlehen richtet sich nach den Anlagekosten. Sie bewegen 


sich höchstens zwischen 115'000 und 130'000 Franken pro Wohnung. Die Darlehen 


werden bei Mieterinnen und Mietern, welche die Anspruchsvoraussetzungen nicht 


erfüllen, verzinst und sind in der Regel innert 30 Jahren zu amortisieren.  


 Neubauten und umfassende Erneuerungen mit Grundrissveränderungen sollen einen 


hohen Gebrauchswert gemäss Wohnungs-Bewertungs-System WBS aufweisen. Die 


Wohnbauprojekte sollen Gebrauchswerte von 1.50 (nach WBS) und besser erreichen. 


Bei Erneuerungsprojekten mit umfangreichen Grundrissveränderungen kann von 


einzelnen Rahmenbedingungen und Grundausstattungen abgewichen werden. 


Projekte, die mehrheitlich Wohnungen für betagte oder behinderte Menschen 


vorsehen, müssen die erhöhten Anforderungen an das behindertengerechte Bauen 


erfüllen.  


 Es müssen in der Regel mindestens 10% Eigenmittel vorliegen.  


 Die Beiträge werden in der Regel für 20, höchstens aber für 25 Jahre gewährt. 



http://www.bwo.admin.ch/wbs/index.html?lang=de






851.211


Gesetz
über die Förderung von preisgünstigemWohnraum


(Wohnraumförderungsgesetz, WFG)
vom 30. Januar 20031)


Der Kantonsrat des Kantons Zug,
gestützt auf § 41 Bst. b der Kantonsverfassung2),


beschliesst:


1. Abschnitt


Allgemeine Bestimmungen


§ 13)


Grundsatz
1 Der Kanton fördert Wohnraum zu tragbaren finanziellen Bedingungen.
2 Er fördert


a) den Bau, die Erneuerung, den Erwerb und den Erhalt von preisgünstigem,
auch altersgerechtem Wohnraum, insbesondere für Familien, Haushalte
mit geringem Einkommen, Menschen mit Behinderung sowie bedürftige
Betagte;


b) den Bau und den Erwerb von Wohneigentum für Personen, welche über
ein mittleres Einkommen verfügen;


c) alternative Wohnformen von Personen, die das ordentliche oder flexible
AHV-Rentenalter4) erreicht haben.5)


1) GS 27, 699
2) BGS 111.1
3) Fassung gemäss Finanz- und Aufgabenreform vom 30. Aug. 2007 (GS 29, 381); in Kraft am 1. Jan. 2008.
4) SR 831.10
5) Fassung gemäss Änderung vom 6. Mai 2010 (GS 30, 537); in Kraft am 1. Aug. 2010.
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3 Die Einwohnergemeinden fördern solchen Wohnraum durch
a) Erwerb von Land und Liegenschaften und Abgabe im Baurecht an ge-
meinnützige Bauträger;


b) Realisierung eigener Bauvorhaben.1)


§ 2
Geltungsbereich


1 Das Gesetz gilt für alle Arten von Wohnraum im Kanton Zug, nament-
lich für Miet- und Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser.


2 Als Wohnraum gelten alle ständig dem Wohnen dienenden Räume und
damit verbundene individuelle und gemeinschaftliche Einrichtungen.


3 Das Gesetz gilt nicht für Zweit- und Ferienwohnungen.


§ 31)


Anlagekostenlimiten
Der Regierungsrat legt die Anlagekostenlimiten und die baulichenAnfor-


derungen fest für
a) die Erstellung, die Erneuerung, den Erwerb und die Erhaltung bestehen-
den Wohnraums sowie


b) die nach § 8a gefördertenWohnungen, wobei die marktüblichen Mietzin-
se vergleichbarer Wohnungen nicht überstiegen werden dürfen.


§ 4
Wegfall der Vergünstigung


1 Die Einhaltung der massgebenden Einkommens-, Vermögens-, Belas-
tungs- und Belegungsvorschriften wird periodisch überprüft. Die Betroffenen
haben demAmt für Wohnungswesen entsprechende Auskünfte zu erteilen.


2 Sind diese Vorschriften nicht mehr eingehalten, so wird die Ausrichtung
der Vergünstigungen gemäss §§ 6 Abs. 1 Bst. a und b sowie 13 Bst. a einge-
stellt.1)


§ 5
Zweckentfremdungsverbot


1 Während der Dauer der Hilfe darf der geförderte Wohnraum für keine
anderen als für Wohnzwecke verwendet werden.


2 Während der Dauer wird dem Kanton für den geförderten Wohnraum
nach §§ 8a, 9 Bst. b bzw. 13 Bst. a dieses Gesetzes zur Sicherung der
Zweckerhaltung ein Kauf- und Vorkaufsrecht in der Höhe des jeweiligen
Ertragswerts eingeräumt.1)


1) Fassung gemäss Änderung vom 6. Mai 2010 (GS 30, 537); in Kraft am 1. Aug. 2010.
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3 Das Kauf- und Vorkaufsrecht kann den Gemeinden sowie Organisatio-
nen des gemeinnützigen Wohnungsbaus abgetreten werden.


4 Das Zweckentfremdungsverbot sowie das damit verbundene Kauf- und
Vorkaufsrecht sind als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im
Grundbuch anzumerken.1)


2. Abschnitt


Förderung preisgünstiger Mietwohnungen


§ 6
Förderungsinstrumente


1 Zur Förderung werden eingesetzt:
a) nicht rückzahlbare Beiträge zur Verbilligung der Mietzinse von neu
erstellten, erworbenen, erneuerten oder bestehenden Wohnungen;


b) Darlehen für den Erwerb von Bauland, Liegenschaften, Wohnungen und
Baurechten;2)


c) zinslose Projektdarlehen als Starthilfe für gemeinnützige Bauträger.
2 Der Regierungsrat kann zur Förderung von preisgünstigen Wohnungen


einen Beirat einsetzen, welcher insbesondere zur Beschaffung von geeigne-
ten Objekten beigezogen wird.2)


§ 7
Beiträge zur Verbilligung der Mietzinse


1 Der Kanton kann den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie den
Baurechtsberechtigten von Mietwohnungen nicht rückzahlbare Beiträge zur
Senkung der Mietkosten ausrichten, wenn:
a) die Mieterinnen und Mieter bestimmte Einkommens- und Vermögens-
grenzen nicht erreichen und geltende Grenzen der Wohnkostenbelastung
nicht unterschreiten;


b) die Mieterinnen und Mieter ihrenWohnsitz oderArbeitsplatz seit mindes-
tens drei Jahren im Kanton Zug haben;


c) die Mietwohnung angemessen belegt wird;
d) der Mietzins in Funktion der Liegenschaftskosten festgelegt wird.


2 Der Regierungsrat bestimmt:
a) die massgebenden Einkommens- undVermögensgrenzen der Mieterinnen
und Mieter;


1) Die Eigentumsbeschränkung wurde gemäss Art. 962 Abs. 2 ZGB vom EJPD am 22. Nov. 2004 genehmigt.
2) Fassung gemäss Änderung vom 6. Mai 2010 (GS 30, 537); in Kraft am 1. Aug. 2010.
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b) die Grenze der Wohnkostenbelastung und bei welchen Einkommenslimi-
ten sie in Kraft gesetzt wird;


c) die minimale Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner für die verschiede-
nen Wohnungstypen;


d) die anrechenbaren Liegenschaftenkosten.
3 Die Gemeinden können weitere Beiträge zur Senkung der Mietkosten


leisten.
4 Der Regierungsrat kann für die Mietwohnungen Belegungsvorschriften


erlassen.1)


§ 8
Beiträge für bestehende Wohnungen


1 Bei einem Mangel an günstigen Wohnungen kann der Kanton zur Sen-
kung der Mietkosten nicht rückzahlbare Beiträge ausrichten für Wohnungen,
welche nach dem WEG2)/WFG nicht mehr beitragsgefördert sind, sofern die
Voraussetzungen nach § 7 erfüllt sind. Die Beiträge werden im Rahmen von
objektgebundenen Leistungsvereinbarungen mit Bauträgern gewährt.1)


2 Die Leistungsvereinbarungen enthalten:
a) Art, Umfang und Abgeltung der von den Wohnbauträgern zu erbringen-
den Leistungen;


b) Modalitäten über die periodische Berichterstattung sowie der Zweck-
erhaltungs- und Qualitätskontrolle.


§ 8a1)


Darlehen
1 Der Kanton kann zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum zins-


lose oder zinsvergünstigte Darlehen gewähren
a) für den Erwerb von Bauland, Liegenschaften und Wohnungen an Ge-
meinden oder an gemeinnützige Bauträger sowie


b) für den Erwerb von Baurechten durch gemeinnützige Bauträger von
Dritten mit Ausnahme von Gemeinden.
2 Die Darlehen sind grundpfandrechtlich sicherzustellen.
3 Für die mit Darlehen geförderten Objekte gelten die Bestimmungen des


WFG. Sie dürfen die Anlagekostengrenze nach § 3 WFG nicht übersteigen.
Objekte, welche im Rahmen der Vorprüfung durch das Amt für Wohnungs-
wesen diese Voraussetzungen nicht erfüllen, sind von der Förderung ausge-
schlossen.


1) Fassung gemäss Änderung vom 6. Mai 2010 (GS 30, 537); in Kraft am 1. Aug. 2010.
2) SR 843
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4 Die Mietzinse sind während der Dauer der Förderung nach den Kosten
gemäss WFG festzulegen.


5 Rückzahlungen von Darlehen sind wieder für die Wohnraumförderung
im Sinn dieses Gesetzes zu verwenden.


§ 8b1)


Höhe und Verzinsung der Darlehen
1 Die Darlehen werden nach der Höhe der Anlagekosten festgelegt und


entsprechen der Differenz der tatsächlichen Anlagekosten zu den WFG-
Anlagekosten nach § 3.


2 Wenn die Voraussetzungen gemäss § 7 erfüllt sind, werden die Darlehen
zinslos oder zinsvergünstigt ausgerichtet.


3 Bei Wegfall der Vergünstigung haben die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer auf Beginn des folgenden Jahres das Darlehen nach dem Zinssatz am
31. Dezember für variable 1. Hypotheken der Zuger Kantonalbank zu verzin-
sen. Führt der Wegfall der Zinsvergünstigung zu einer die definierte Ober-
grenze übersteigenden Mietzinsbelastung, kann auf die Verzinsung während
höchstens vier Jahren ganz oder teilweise verzichtet werden. Der Regie-
rungsrat legt die Grenze der Mietzinsbelastung fest.


§ 8c1)


Alternative Wohnformen
Der Kanton unterstützt Projekte zur Förderung alternativer Wohnformen


von Personen, die das ordentliche oder flexible AHV-Rentenalter1) erreicht
haben, mit einmaligen Beiträgen. Das Amt für Wohnungswesen entscheidet
über die Höhe des Beitrags.


§ 91)


Höhe der Beiträge
Der Kanton kann jährlich einen nicht rückzahlbaren Beitrag gewähren für


Wohnungen, welche
a) von Bund und Kanton gefördert werden, von höchstens 0,6 % der Anla-
gekosten. Bei höheren kantonalen Einkommens- und Vermögensgrenzen
gewährt der Kanton für Wohnungen ohne Bundeshilfe einen nicht rück-
zahlbaren Beitrag von höchstens 1,8 % der Anlagekosten;


b) ohne Bundeshilfe gefördert werden, von höchstens 1,8 % der Anlagekos-
ten;


1) Fassung gemäss Änderung vom 6. Mai 2010 (GS 30, 537); in Kraft am 1. Aug. 2010.
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c) nach § 8 erstellt oder nach § 8a gefördert werden, von höchstens 0,6 % der
bundesrechtlichenAnlagekosten. Der bisherige Mietzins darf nachAbzug
des Beitrags nicht unterschritten werden. Der Regierungsrat kann die
Höchstgrenze der Beiträge an die veränderten Verhältnisse anpassen;


d) nach dem bisherigen WEG keine Leistungen mehr erhalten und mit
objektgebundenen Leistungsvereinbarungen von höchstens 1,2 % derAn-
lagekosten gefördert werden.


§ 101)


Projektdarlehen
1 Der Kanton kann gemeinnützigen Wohnbauträgern einmalig zinslose


Projektdarlehen als Starthilfe für Bauvorhaben gewähren.
2 Die Höhe der Darlehen beträgt höchstens 4 % der mutmasslichen An-


lagekosten des Bauvorhabens.
3 Die Darlehen sind nach 10 Jahren zu amortisieren.


§ 111)


Weitergabe der Leistungen
Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Baurechtsberechtigten


sind verpflichtet, die erhaltenen Leistungen in Form von Zinsvergünstigun-
gen an die Mieterinnen und Mieter weiterzugeben.


§ 121)


Dauer der Beiträge und Darlehen
1 Die Dauer der Beiträge beträgt


a) 20 Jahre für nach § 9 Bst. a und b geförderte Wohnungen. Sie können
gegenseitig jeweils für höchstens zehn Jahre verlängert werden;


b) 20 Jahre für nach § 9 Bst. c geförderte Wohnungen. Sie können vom
Kanton einseitig, für weitere max. 30 Jahre, anschliessend gegenseitig für
jeweils zehn Jahre, verlängert werden;


c) jeweils höchstens zehn Jahre für nach § 9 Bst. d geförderte Wohnungen.
2 Darlehen nach § 8a werden in der Regel für 30 Jahre gewährt. Sie kön-


nen vom Kanton einseitig um max. weitere 20 Jahre verlängert werden. Die
Darlehen sind innerhalb der Förderungsdauer zu amortisieren.


1) Fassung gemäss Änderung vom 6. Mai 2010 (GS 30, 537); in Kraft am 1. Aug. 2010.
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3. Abschnitt


Förderung preisgünstigenWohneigentums


§ 13
Förderungsinstrumente


Zur Förderung werden eingesetzt:
a) nicht rückzahlbare Beiträge zur Senkung der Zinslasten;
b) nicht rückzahlbare Bausparbeiträge für den Erwerb von Wohneigentum.


§ 14
Beiträge


Der Kanton kann Wohneigentümerinnen und Wohneigentümern zur Sen-
kung der Zinslasten während der Dauer von längstens 15 Jahren nicht rück-
zahlbare Beiträge von jährlich höchstens 1,2 % der Anlagekosten für die
ersten 10 Jahre und von jährlich höchstens 0,6 % derAnlagekosten für die fol-
genden 5 Jahre gewähren.


§ 15
Voraussetzungen für Beiträge


1 Beiträge werden an Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer ge-
währt, wenn:
a) genügend Eigenkapital in bestimmter Höhe vorhanden ist;
b) die Wohnkosten in einem angemessenen Verhältnis zum Einkommen ste-
hen;


c) die Zinslast gemessen am Bruttoeinkommen die Grenze von 35 % über-
steigt;


d) Einkommen, Vermögen und Anlagekosten eine festgelegte Grenze nicht
überschreiten;


e) das Wohneigentum dem Eigenbedarf dient;
f) sie ihren Wohnsitz seit mindestens drei Jahren im Kanton Zug haben;
g) Ausländerinnen und Ausländer, welche nicht Staatsangehörige eines
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Freihandelsassoziation sind, die Niederlassungsbewilligung besitzen;


h) die Zahl der Zimmer in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Be-
wohnerinnen und Bewohner steht.
2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten. Er legt insbesondere die Höhe


des erforderlichen Eigenkapitals, die angemesseneWohnkostenbelastung, die
Höchstgrenzen für Einkommen, Vermögen und Anlagekosten fest und be-
stimmt das angemessene Verhältnis der Zimmer zur Zahl der Bewohnerinnen
und Bewohner.
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§ 16
Bausparbeiträge


1 Der Kanton kann beim Erwerb oder Erstellen von selbstgenutztem
Wohneigentum einen nicht rückzahlbaren Bausparbeitrag in der dreifachen
Höhe des Zinsbonusses bei Bausparmodellen von Banken und Sparkassen
von höchstens Fr. 35 000.– gewähren.


2 Der Regierungsrat kann diese Limite verändertenVerhältnissen anpassen.


§ 17
Voraussetzungen für Bausparbeiträge


Bausparbeiträge werden gewährt, wenn:
a) die Laufzeit des Bausparmodells mindestens 3 Jahre beträgt;
b) eine vom Regierungsrat festzulegende Vermögens- und Anlagekosten-
grenze nicht überschritten wird.


§ 18
Rückerstattung von Beiträgen


1 Wird dasWohneigentum innerhalb von 10 Jahren veräussert, sind allfäl-
lige Beiträge des Kantons so weit zurückzuerstatten, als der Veräusserungs-
preis nach Abzug von Gebühren und Handänderungskosten über den effekti-
ven Anlagekosten, erhöht um den Mehrwert des Eigenkapitals, liegt.


2 Bausparbeiträge sind zurückzuerstatten, sofern das Wohneigentum
innerhalb von 10 Jahren nach deren Ausrichtung veräussert oder zweckent-
fremdet wird.


3 Die Pflicht zur Rückerstattung von Beiträgen entfällt, sofern die Veräus-
serung an Nachkommen erfolgt und diese Nachkommen selber die Voraus-
setzungen von § 15 erfüllen. Die erwerbende Person übernimmt die Rechte
und Pflichten der veräussernden Person.


4. Abschnitt


Finanzierung


§ 19
Verpflichtungskredite1)


Der Kantonsrat beschliesst mehrjährige Verpflichtungskredite für die
Gewährung von
a) nicht rückzahlbaren Beiträgen nach § 6 Bst. a, § 13 Bst. a und b;
b) Darlehen nach § 6 Bst. b und c.


1) Fassung gemäss Änderung vom 6. Mai 2010 (GS 30, 537); in Kraft am 1. Aug. 2010.
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§ 20
Gebührenfreiheit


Anmerkungen sowie deren Änderungen im Grundbuch nach diesem Ge-
setz sind gebührenfrei.


5. Abschnitt


Vollzug


§ 211)


Vollzug
1 Der Regierungsrat ist für die Vergabe von Darlehen nach § 8a zuständig.
2 Im Übrigen ist das Amt für Wohnungswesen mit dem Vollzug dieses Ge-


setzes betraut. Es ist zuständig, soweit nicht eine andere Behörde bestimmt ist.
2 Es kann bei der Verwendung der Mittel sachliche und örtliche Prioritä-


ten festlegen und überprüft regelmässig die Wirksamkeit der Massnahmen.


§ 22
Auskunftspflicht


1 Wer Leistungen aus diesem Gesetz beansprucht, hat den zuständigen
Stellen jegliche mit dem Gegenstand der Leistungen zusammenhängende
Auskunft zu erteilen und auf Verlangen Einsicht in Geschäftsbücher, Abrech-
nungen und sonstige Unterlagen zu gewähren. Soweit erforderlich müssen die
Finanzinstitute zur Auskunft ermächtigt werden.


2 Die gleiche Auskunftspflicht besteht für Personen, Organe und Vertre-
tungen von Unternehmen, die Objekte, für die Leistungen beansprucht wer-
den, planen, ausführen, finanzieren oder verwalten.


3 Wird die Auskunftspflicht verletzt, werden Behörden durch unrichtige
Angaben oder Unterdrückung von Tatsachen irregeführt oder wird eine sol-
che Irreführung versucht, kann die Zusicherung oder die Ausrichtung von
Leistungen verweigert werden; bereits erfolgte Leistungen können mit Zin-
sen zurückgefordert werden. Die strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbehal-
ten.


§ 23
Mietzinskontrolle


1 Während der Dauer der Förderung vonWohnraum durch die öffentliche
Hand nach § 9 dieses Gesetzes und der Dauer eines allfälligen Baurechts
kontrolliert das Amt für Wohnungswesen die Mietzinse.1)


1) Fassung gemäss Änderung vom 6. Mai 2010 (GS 30, 537); in Kraft am 1. Aug. 2010.
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2 Die Mieterschaft kann jederzeit eine Überprüfung beantragen. Das Amt
für Wohnungswesen versucht, unter den Parteien eine Einigung herbeizufüh-
ren. Kommt keine Einigung zustande, so erlässt dasAmt fürWohnungswesen
eine Verfügung.


3 Zur Überprüfung der Nebenkosten ist die Schlichtungsbehörde in Miet-
sachen nach dem Obligationenrecht zuständig.


6. Abschnitt


Schlussbestimmungen


§ 24
Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts


1 Die Kantonsratsbeschlüsse betreffendWohnbauförderung vom 26. März
19921) und betreffend Wohneigentumsförderung vom 27. August 19922) wer-
den aufgehoben.


2 Das Gesetz über den Gebührentarif im Grundbuchwesen (Grundbuch-
gebührentarif) vom 28. Februar 19803)wird wie folgt geändert: In § 25Abs. 1
erhält Ziff. 4 folgende Fassung:
4. bei Anmerkungen sowie deren Änderungen im Grundbuch gemäss § 20
des Gesetzes über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohn-
raumförderungsgesetz, WFG).


§ 25
Übergangsbestimmungen


1 Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht wurden,
für welche aber noch keine Verfügung erlassen wurde, werden nach neuem
Recht behandelt.


2 Für die nach bisherigem Recht zugesicherten Leistungen bleibt das bis-
herige Recht anwendbar.


3 Für Bausparmodelle gemäss § 2 des Kantonsratsbeschlusses betreffend
Wohneigentumsförderung vom 27. August 19922), welche vor Inkraftsetzung
dieses Gesetzes eröffnet worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.


4 Nach Ausschöpfung des Rahmenkredits nach § 11 des Kantonsratsbe-
schlusses betreffend Wohnbauförderung vom 26. März 19921) werden die


1) GS 24, 43
2) GS 24, 117
3) GS 21, 409 (BGS 215.35)
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Leistungen für die Restlaufzeiten der Objekte dem Kredit gemäss § 11 des
Kantonsratsbeschlusses betreffend Wohneigentumsförderung vom 27. Au-
gust 19921) belastet.


§ 26
Referendum und Inkrafttreten


Dieses Gesetz tritt unterVorbehalt des Referendums gemäss § 34 der Kan-
tonsverfassung2) am 1. Januar 2003 in Kraft.


1) GS 24, 117
2) BGS 111.1
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Verordnung
über die Förderung von preisgünstigemWohnraum


(Wohnraumförderungsverordnung, WFV)
vom 25. März 20031)


Der Regierungsrat des Kantons Zug,
gestützt auf §§ 3, 7Abs. 2 und 16 des Gesetzes über die Förderung von preis-
günstigemWohnraum (Wohnraumförderungsgesetz) vom 30. Januar 20032),


beschliesst:


§ 1
Bauliche Anforderungen und Kostenlimiten


1 Für die baulichen Anforderungen und die Kostenlimiten für die Erstel-
lung, die Erneuerung und den Erwerb von Wohnraum gelten die bundes-
rechtlichen Vorschriften.


2 Bauvorhaben mit Wohnraum für gemeindliche Bedürfnisse werden be-
vorzugt.


3 FürWohnbauten, welche die bundesrechtlichenVorschriften nicht erfül-
len, besteht Anspruch auf Beiträge, wenn:
a) der Bedarf an preisgünstigemWohnraum ausgewiesen ist;
b) die wesentlichen baulichen Voraussetzungen der bundesrechtlichen Vor-


schriften erfüllt sind;
c) die Kostenlimiten des Bundes um nicht mehr als 10 % überschritten wer-


den.
4 Für nach § 8a WFG geförderte Wohnbauten dürfen folgende Kostenli-


miten nicht überschritten werden:3)


1) GS 27, 713
2) BGS 851.211
3) Fassung gemäss Änderung vom 29. Juni 2010 (GS 30, 547); in Kraft am 1. Aug. 2010.
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a) für 2-Zimmerwohnung: Fr. 450’000.–;
b) für 3-Zimmerwohnung: Fr. 550’000.–;
c) für 4-Zimmerwohnung: Fr. 650’000.–;
d) für 5-Zimmerwohnung: Fr. 750’000.–.


5 Die Anforderungen an das Wohneigentum werden nach den bundes-
rechtlichen Vorschriften1) beurteilt. Die Anlagekosten dürfen folgende Kos-
tenlimiten nicht übersteigen:2)


a) für 2-Zimmerwohnung: Fr. 500’000.–;
b) für 3-Zimmerwohnung: Fr. 750’000.–;
c) für 4-Zimmerwohnung: Fr. 850’000.–;
d) für 5-Zimmerwohnung: Fr. 950’000.–.


§ 22)


Voraussetzungen für Mietzinsbeiträge
1 Beiträge werden nur für Mieterinnen und Mieter gewährt, deren Ein-


kommen die Grenzen der bundesrechtlichen Vorschriften3) um nicht mehr als
Fr. 10’000.– pro Jahr überschreiten. Für die Vermögen gelten die bundes-
rechtlichen Vorschriften1).


2 Übersteigen die Einkommen der Mieterinnen und Mieter die bundes-
rechtliche Limite, werden die Beiträge nur gewährt, sofern die Mietzinsbe-
lastung nach Abzug der Verbilligungsleistung 25% des steuerbaren Einkom-
mens nach direkter Bundessteuer übersteigt.


3 Beiträge werden nur gewährt, wenn die Wohnung zu Beginn des Miet-
verhältnisses höchstens zwei Zimmer mehr als Bewohnerinnen und Bewoh-
ner aufweist.


4 Die anrechenbaren Liegenschaftenkosten richten sich nach den bundes-
rechtlichen Vorschriften.


5 Für den Verzicht auf die Verzinsung der Darlehen ist die Mietzinsbelas-
tung nach Abs. 2 anzuwenden.


§ 32)


Höhe der Beiträge
Bei einer Veränderung des Hypothekarzinssatzes (Basis: 2,5%. 1. Hypo-


thek variabel der Zuger Kantonalbank) kann die Volkswirtschaftsdirektion
die Höchstgrenze der Beiträge gemäss § 8a WFG höchstens im gleichen
Umfang an die veränderten Verhältnisse anpassen.


1) SR 842.4
2) Fassung gemäss Änderung vom 29. Juni 2010 (GS 30, 547); in Kraft am 1. Aug. 2010.
3) SR 842.1
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§ 4
Voraussetzungen für Wohneigentumsbeiträge


1 Beiträge werden nur für Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer
gewährt, deren Einkommen nach direkter Bundessteuer Fr. 80’000.– pro Jahr
und deren Vermögen die bundesrechtlichen Vorschriften1) nicht übersteigen.2)


2 Beiträge werden gewährt für Wohnungen, die höchstens drei Zimmer
mehr als Bewohnerinnen und Bewohner aufweisen.


3 Beiträge werden nur gewährt, wenn die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer die Anlagekosten zu mindestens 15 % und bei Beteiligung des Bundes
mindestens zu 10 % mit Eigenkapital finanzieren.


4 Übersteigen das Einkommen und die Anlagekosten die bundesrecht-
lichen Vorschriften, werden die Beiträge nur ausgerichtet, wenn die Wohn-
kostenbelastung 45% des Bruttoeinkommens nicht überschreitet. Beiträge
können auch bei Unterschreiten dieser Limite verweigert werden, wenn die
längerfristige Finanzierung des Wohneigentums nicht gewährleistet ist.


§ 52)


Voraussetzungen für Bausparbeiträge
Für die Gewährung der Bausparbeiträge sind die Anlagekosten- und Ver-


mögensgrenzen von § 1 Abs. 5 und § 4 Abs. 1 sinngemäss anwendbar.


§ 6
Inkrafttreten


1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.
2 Sie wird im Amtsblatt des Kantons Zug veröffentlicht.


1) SR 842.4
2) Fassung gemäss Änderung vom 29. Juni 2010 (GS 30, 547); in Kraft am 1. Aug. 2010.
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Merkblatt für Mietzinsbeiträge


Was für Beiträge werden ausgerichtet?


Der Kanton gewährt für Wohnungen, welche mit dem Wohnraumförderungsgesetz (WFG) gefördert 


werden, Mietzinsbeiträge zur Senkung der Mietkosten. Die Beiträge werden für Mieterinnen und 


Mieter gewährt, welche die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen. Empfänger der Leistungen ist 


der Eigentümer der Liegenschaft, der verpflichtet ist, die Wohnung um den entsprechenden Beitrag 


zu vergünstigen. 


Wie hoch sind die Beiträge zur Senkung der Mietkosten?


Die Beiträge richten sich nach der Höhe der Anlagekosten der Mietwohnung. Der Eigentümer der 


Liegenschaft kann über die Höhe der Beiträge Auskunft geben.   


Was sind für Bedingungen zu erfüllen?


Beiträge zur Vergünstigung der Mietwohnung werden gewährt, wenn die Mieterin und der Mieter 


folgende Voraussetzungen erfüllen:


• Das Einkommen nach direkter Bundessteuer darf die Grenze von CHF 60'000.- nicht 


überschreiten. Für jedes minderjährige Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um CHF 2'500.-. 


Das Einkommen minderjähriger Personen wird nicht angerechnet. Bei mehr als zwei volljährigen 


Personen wird die Limite pro zusätzliche Person um CHF 20'000.- erhöht. Die 


Einkommensgrenze für Mieterinnen und Mieter in bestehenden Mietverhältnissen, welche bereits 


Beiträge erhalten, erhöht sich um 10%. Massgebend ist jeweils die neueste definitive 


Veranlagung für die direkte Bundessteuer. 


• Übersteigt das Einkommen die bundesrechtliche Einkommenslimite, werden die Beiträge 


ausgerichtet, sofern die Mietzinsbelastung der Bewohner nach Abzug der Verbilligung 25% des 


Einkommens nach direkter Bundessteuer überschreitet.  


• Das Vermögen darf, nach Abzug der ausgewiesenen Schulden, CHF 144'000.- nicht übersteigen. 


Für jedes minderjährige Kind erhöht sich die Grenze um CHF 16‘900.-. Bei Haushalten mit mehr 


als zwei volljährigen Personen erhöht sich die Vermögensgrenze um 40'000.- pro zusätzliche 


Person. Für Betagte, Behinderte und Pflegebedürftige erhöht sich die Vermögensgrenze um 


25%. Für Mieterinnen und Mieter in bestehenden Mietverhältnissen, welche bereits Beiträge 


erhalten, erhöht sich die Vermögensgrenze um 10%. Massgebend ist jeweils die neueste 


definitive Veranlagung für die kantonale Steuer. 


• Der Wohnsitz oder Arbeitsplatz muss mindestens seit drei Jahren im Kanton Zug sein.


• Die Wohnung darf höchstens zwei Zimmer mehr als Bewohnerinnen oder Bewohner aufweisen. 


Wie ist vorzugehen um in den Genuss von Mietzinsbeiträgen zu kommen?


Die Beiträge werden nicht direkt an die Mieterin oder Mieter ausgerichtet sondern an den Eigentümer 


der Liegenschaft. Für die Klärung der Anspruchsberechtigung ist dem Eigentümer der Liegenschaft 


das Formular WFG 8.5 mit allen notwendigen Angaben einzureichen. Das Amt für Wohnungswesen 


teilt dem Eigentümer mit, ob der Mieterin oder dem Mieter Beiträge zur Senkung des Mietzinses 


ausgerichtet werden können. Der Eigentümer senkt den Mietzins um den entsprechenden Beitrag. 


Die Höhe der Zinssenkung kann beim Eigentümer erfragt werden.


Wie lange werden Beiträge ausgerichtet?


Die Beiträge werden solange gewährt als die Voraussetzungen erfüllt werden. Die Mieterin oder der 


Mieter ist verpflichtet, dem Eigentümer Einkommens- und Vermögensänderungen unverzüglich zu 


melden.








Berechnung kostendeckende Miete Ueberbauung Roost
für Anteil geförderte Wohnungen Haus D AWZ


100'000      Anlagekosten inkl. kapitalisiertes Baurecht
86'310        Anlagekosten ohne kapitalisiertes Baurecht
56'102        65% 1. Hypothek 2.50% 1'403          
12'947        15% 2. Hypothek 2.75% 356             
17'262        20% Eigenkapital 2.50% 432             
25'893        Amortisation* 30% 20               Jahre 1'295          
13'690        Baurecht 3% 411             


Kapitalkosten 3'895          
Unterhalt Betrieb (von den Anlagekosten) 0.90% 900             
Verwaltungskosten in % des Nettomietzinses 4% 192             
Total Jahreskosten 4'987          
Kostendeckende Miete ohne Nebenkosten pro Monat 416             


BR 4.99 %


* 30 % der Anlagekosten ohne Baurecht





